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Drucksache öffentlich Nr. 092/2022 

Bettina Reicke 
 
Gremium Datum Zuständigkeit 
Gemeinderat 12.12.2022 Beschlussfassung 
  

Annahme der Spenden des Jahres 2022 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 

Der Gemeinderat beschließt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden 

entsprechend § 78 IV GemO.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Keine, da die Spenden in der Regel zweckgebunden sind. 
 
 
Auswirkungen auf Klima und Umwelt 
Keine  
 
 
Anlagen:  
 
Aufstellung Spenden 2022 GR Drucksache  



 

 

Sachverhalt 
 

Nach § 78 IV GemO entscheidet der Gemeinderat über die Annahme von Spenden. 

Die Spenden des Jahres 2022 sind in der Anlage aufgestellt. Auch die 
Spendenbeträge, die nach der letzten Sitzung des Gemeinderats im Jahr 2021 noch 

auf den Konten der Gemeinde eingegangen sind, wurden in die Liste mit 
aufgenommen. 
 

Dieses Jahr wurde erstmals eine Summe von 150 € zur Übernahme von nicht 
bezahlten Mittagessen an die Gemeinde gespendet. Der Betrag wurde nach 

Rücksprache mit Rudi Schmid-Geiger auf Zahlungsrückstände von verschiedenen 
Familien aufgeteilt. Unser Schulsozialarbeiter war durch seine Mitarbeit in der 
Mensa in engem Kontakt mit den Kindern und konnte am besten beurteilen, welchen 

Familien durch die Übernahme der Essenskosten weitergeholfen werden kann. 
  
aufgeteilt auf : A                 30,40 €  

 B                 30,40 €  

 C                 26,60 €  

 D                  2,80 €  

 E                  3,80 €  

 F                 15,20 €  

 G                  0,80 €  

 H                 40,00 €  
 aufsummiert:               150,00 €  

 
Die Spende von 5.000 € an das Schulzentrum von der Kränzle-Stiftung ging an den 
Förderverein der Schule und nicht auf einem Gemeindekonto ein. Daher ist sie in 

der Liste nicht mit aufgeführt.  
 

Die bisher gängige Praxis, die Beschlussfassung über die Annahme der Spenden 
entsprechend der Spendenliste am Ende des laufenden Jahres vorzunehmen, wird 
beibehalten. 
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